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Öffentliche Bekanntmachung 
zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes 

der Stadt Erwitte zum 31.12.2019 
 
 
 

1. Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 folgendes einstimmig be-
schlossen: 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2019 wird festgestellt. 
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 endet mit einer Summe von 25.048.820,12 €. 
 
Als Ergebnis für das Jahr 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 
491.116,25 €.  
 
Davon werden in die Gewinnrücklage 18.904,41 € eingestellt. An die Stadt Erwitte wurde 
eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 458.896 € als Vorabausschüttung geleistet. 
 
Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages i.H.v. 309.759,80 € wird der neue Bi-
lanzgewinn i.H.v. 323.002,64 € im Eigenkapital passiviert und auf neue Rechnung vor-
getragen.  
 

2. Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht sind während der Dienststunden, 
 
montags bis freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Erwitte, Am Markt 13, 59597 Erwitte, Zimmer 201 einzusehen. 

 
3. Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichtes lautet: 
 
 

Abschließender Vermerk der gpaNRW 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 

Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 

Betriebes Abwasserwerk Erwitte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 

GmbH, Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 12.01.2021 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

An das Abwasserwerk Erwitte, Erwitte 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserwerk Erwitte, Erwitte, - bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 9 27. Jahrgang Seite:  3 

 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserwerk Erwitte für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-

desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 so-

wie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2019 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Ei-

genbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-

wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-
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chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-

geberichts, der insgesamt ein unter Beachtung der deutschen gesetzlichen Vor-

schriften zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwort-

lich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erach-

tet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den an-

zuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausrei-

chende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu kön-

nen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-

richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn ver-

nünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 

Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
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siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-

triebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-

eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise.  

 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu fuhren, dass der Eigen-

betrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen." 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzah-

len durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 

DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

 

Herne, den 19.05.2022 

gpaNRW  

Im Auftrag  

gez. Gregor Loges  

 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Gem. § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 

(GV. NRW. S. 348) werden die Bilanz zum 31.12.2019, die Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2019 des Abwasserwerkes der Stadt Erwitte, die Feststellung des 

Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Erwitte, den 30.05.2022 

 

Der Bürgermeister 

 

gez. Henneböhl 
 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 9 27. Jahrgang Seite:  7 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
zum Jahresabschluss des Gebäudebetriebes 

der Stadt Erwitte zum 31.12.2019 
 
 

1. Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 05.04.2022 folgendes einstimmig be-
schlossen: 
 
Die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 
2019 werden festgestellt. 
 
Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 beläuft sich auf eine Bilanzsumme von 
34.956.968,80 €. 
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 endet mit einer Bilanzsumme von 34.285.685,78 € 
 
Als Ergebnis für das Jahr 2019 ergibt sich kein Jahresgewinn bzw. Jahresverlust.  
 
Es werden 189.571,28 € als Vorauszahlung für zu leistende Kaltmieten als Rechnungs-
abgrenzungsposten in der Schlussbilanz ausgewiesen. 
 
Der von der Betriebsleitung des Gebäudebetriebes Erwitte für das Wirtschaftsjahr 2019 
aufgestellte Lagebericht sieht einen Jahresüberschuss von 0,00 € vor.  

 
2. Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht sind während der Dienststunden,

  
 
montags bis freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Erwitte, Am Markt 13, 59597 Erwitte, Zimmer 310 einzusehen. 

 
 
3. Der Abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW über die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichtes lautet: 
 

 
Abschließender Vermerk der gpaNRW 

Die gpaNRW ist gemäß § 106 Abs. 2 GO in der bis zum 31. Dezember 2018 gültigen 

Fassung i.V.m. Artikel 10 Abs. 1 des 2. NKFWG NRW gesetzliche Abschlussprüferin des 

Betriebes Gebäudebetrieb Erwitte. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 

31.12.2019 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers 

GmbH, Bielefeld, bedient. 

Diese hat mit Datum vom 12.01.2022 den nachfolgend dargestellten uneingeschränkten 

Bestätigungsvermerk erteilt. 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

An den Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte 

Prüfungsurteile 
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Wir haben den Jahresabschluss des Gebäudebetrieb Erwitte, Erwitte, - bestehend aus 

der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das 

Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-

schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 

Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Gebäudebetrieb Erwitte für das Wirt-

schaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden lan-

desrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der landesrechtlichen 

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage des Eigenbetriebs zum 31. Dezember 2019 so-

wie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. 

Dezember 2019 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein unter Beachtung der 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zutreffendes Bild von der Lage des Ei-

genbetriebes. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-

wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO NRW unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften 

und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-

fung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks 

weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Überein-

stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften 

und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prü-

fungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden 

landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, 

dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-

stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als not-
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wendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermögli-

chen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen 

Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungsle-

gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 

dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des La-

geberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 

vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 

und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-

setzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-

me), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 

ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im La-

gebericht erbringen zu können. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - fal-

schen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 

Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsver-

merk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebe-

richt beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 103 GO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ord-

nungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Un-

richtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-

weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grund-

lage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Ent-

scheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge-

eignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Ri-
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siko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist 

bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irrefüh-

rende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhal-

ten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu pla-

nen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit 

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbe-

triebs abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusam-

menhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetz-

lichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prü-

fungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Er-

eignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähig-

keit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicher-

heit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehöri-

gen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 

zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der 

bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu fuhren, dass 

der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 
 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahres-

abschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Buchführung sowie der landesrechtlichen Vorschriften ein den tatsächli-

chen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Ei-

genbetriebs. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dar-

gestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis aus-

reichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu-

grunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachge-

rechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu 

den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebli-

ches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen." 

Die gpaNRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Price-

waterhouseCoopers GmbH ausgewertet und eine Analyse anhand von Kennzah-

len durchgeführt. Sie kommt dabei zu folgendem Ergebnis: 

Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird vollinhaltlich übernommen. 

Eine Ergänzung gemäß § 3 der Verordnung über die Durchführung der Jahresab-

schlussprüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrichtungen (JAP 

DVO) ist aus Sicht der gpaNRW nicht erforderlich. 

 

Herne, den 19.05.2022 

gpaNRW  

Im Auftrag  

gez. Gregor Loges  

 

 
Bekanntmachungsanordnung 

 
 

Gem. § 26 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 

16.11.2004 (GV. NRW S. 644) zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. März 2021 

(GV. NRW. S. 348) werden die Bilanz zum 31.12.2019, die Gewinn- und Verlustrechnung 

für das Geschäftsjahr 2019 des Gebäudebetriebes der Stadt Erwitte, die Feststellung des 

Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichtes hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Erwitte, den 30.05.2022 

 

Der Bürgermeister 

 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 
Bebauungsplan Eikeloh Nr. 4 „Am Friedhof“, 2. Änderung 
 
Schlussbekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes 
vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 
 

 
 

 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 10.03.2022 folgenden Beschluss gefasst: 
 
Der Bebauungsplan Eikeloh Nr. 4 „Am Friedhof“ ist in der vorliegenden Fassung gem. § 10 
Baugesetzbuch als Satzung zu beschließen. Die Begründung wird anerkannt. 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes Eikeloh Nr. 4 „Am Friedhof“ 
wird hiermit gem. § 10 BauGB öffentlich bekannt gemacht. Der Bebauungsplan tritt am Tag 
der Bekanntmachung in Kraft. Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das 
Land NRW wird hiermit bestätigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 
10.03.2022 durch den Rat der Stadt Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass 
nach § 2 Abs.1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung verfahren worden ist.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung, Fachdienst 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmal-
schutz, Königshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben.  
Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte unter  
https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftige-
bauleitplaene 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 

https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftige-bauleitplaene
https://www.erwitte.de/leben-in-erwitte/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftige-bauleitplaene
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zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW 
www.bauleitplanung.nrw.de unter der Rubrik „Bauleitplanung“ eingesehen werden. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte unter 
http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
Der Beschluss ist gem. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 01. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1346), in Kraft getreten am 15. Dezember 2021 und durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 01. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1353), in Kraft getreten am 01. Januar 2022, verfah-
rensrechtlich ordnungsgemäß zustande gekommen.  
 
Hinweise:  
Nach § 215 Abs.1 BauGB werden unbeachtlich:  
 

 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

 sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes schrift-
lich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  

 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW nach Ablauf von sechs Mona-
ten seit seiner Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

 

 die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

 der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Bebauungs-
plan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von Entschädigungsansprü-
chen wird hingewiesen.  
 
Erwitte, 03.06.2022 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 

http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 

 
15. Änderung des Flächennutzungsplans 
 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 
 
 

 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales hat in sei-
ner Sitzung am 29.03.2022 beschlossen, den Entwurf der 15. Änderung des Flächennut-
zungsplanes einschließlich Begründung für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. 
Das Plangebiet ist im Lageplan dargestellt. 
 
Der Entwurf der 15. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Erwitte mit Begründung 
sowie umweltbezogenen Stellungnahmen wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit 
vom 24.06.2022 bis 25.07.2022 einschließlich bei der Stadtverwaltung Erwitte, Rathaus 
(Königshof), Am Markt 12, Fachdienst 205, Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Zimmer 
K 28, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegt.  
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 

Art der vorhandenen In-
formationen 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 

Landesbetrieb Wald u. Holz 
Kreis Soest 

Schutzgut Boden, Fläche 
Schutzgut Pflanzen 
Schutzgut Boden, Fläche 

Fachgutachten 
 
 

Keine.  

Geltungsbereich des 
Flächennutzungsplanes 
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Stellungnahmen und Einga-
ben aus der Öffentlichkeit 
 

Keine.  

Ein Umweltbericht wurde nicht erstellt, da Umweltbelange nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB nicht be-
troffen waren. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
 

   während der Auslegungsfrist Stellungnahmen bei der Stadt Erwitte, Fachdienst 205 
Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Am Markt 13, 59597 Erwitte, abgegeben 
werden können (z.B. schriftlich, zur Niederschrift oder per Email) und 

 

   nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 15. 
Änderung des Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können und 

 

   bei der 15. Änderung des Flächennutzungsplans eine Vereinigung im Sinne des § 4 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechts-
behelfsverfahren nach § 7 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 
Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausge-
schlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig gel-
tend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
 

 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte 
unter www.erwitte.de sowie über das zentrale Internetportal des Landes Nordrhein-
Westfalen unter www.bauleitplanung.nrw.de einzusehen. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem vom Aus-
schuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klima, Mobilität u. Digitales am 29.03.2022 gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 und 2 BekanntmVO verfahren worden 
ist. Die Bekanntmachung des zuvor genannten Beschlusses wird angeordnet. 
 
Der vorstehende Beschluss zur öffentlichen Auslegung werden hiermit gem. § 3 Abs. 2 
BauGB u. § 13 der Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 27.11.2017, zuletzt geändert am 
01.09.2020, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte einzusehen unter: 
www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt 
 

Erwitte, 03.06.2022 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
 

http://www.erwitte.de/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 

 
Bebauungsplan Bad Westernkotten Nr. 44 „An der alten Kläranlage“ 
 
Bekanntmachung des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Münster 2. Senat vom  07. April 
2022 (Az. 2D 378/21.NE) gemäß § 47 Abs. 5 Satz 2 Halbs. 2 VwGO 
 

 
 
 
Der Bebauungsplan Bad Westernkotten Nr. 44 „An der alten Kläranlage“ der Stadt Erwitte ist 
unwirksam. 

 
 
Erwitte, 03.06.2022 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

über die Sitzung des  
Rates der Stadt Erwitte 
(RAT/013/2020-2025) 

 
 

Sitzungsdatum :  23.06.2022 
 
Sitzungsbeginn : 18:00 Uhr 
 
Sitzungsort : Rathaus Erwitte 

Raum: Sitzungssaal 
Am Markt 13 
59597 Erwitte 

 

 

Öffentlicher Teil 

 1   Begrüßung  
   
 2   Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner  
   
 3   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 4   Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Erwitte für das Haus-

haltsjahr 2019 und Behandlung des Jahresüberschusses 
103/2022 

   
 5   Jahresabschluss 2019;  

Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Absatz 1 GO NRW 
104/2022 

   
 6   Bildung eines Standesamtsverbundes mit den Gemeinden Anröchte 

und Bad Sassendorf, hier: Finanzielle Förderung durch das Land NRW 
117/2022 

   
 7   Interkommunale Zusammenarbeit bei der Aufgabe des städt. Archivwe-

sens 
148/2022 

   
 8   Antrag der Grünen-Fraktion: Nutzung einer Service-App als weiteren 

Kommunikationsweg 
118/2022 

   
 9   Geschäftsordnung des Rates der Stadt Erwitte; hier: Antrag der Grünen 

Fraktion "Fragenstunde für Einwohner*innen" 
146/2022 

   
 10   Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung über die Aufrechter-

haltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt 
Erwitte 

119/2022 

   
 11   Bebauungsplan Horn Nr. 14 "Neuengärten" und 12. Änderung des Flä-

chennutzungsplans 
a) Behandlung der eingegangenen Anregungen und Bedenken 
b) Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB 
c) Feststellungsbeschluss gem. § 6 BauGB 

114/2022 
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 12   Nachbesetzung im BSSKS;  

Wahl einer stellv. sachkundigen Bürgerin 
155/2022 

   
 13   Ausweitung der verkehrsberuhigten Verkehrsführung am Schulzentrum 107/2022 
   
 14   Anfragen von Ratsmitgliedern  
   

 

Nicht öffentlicher Teil 

 15   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 16   Sicherung der hausärztlichen Versorgung - Förderung der Niederlas-

sung eines Allgemeinmediziners 
142/2022 

   
 17   Grundstücksangelegenheit; 

Verkaufskonditionen für die Baugrundstücke im Erweiterungsbereich 
des Baugebiets 'Eikeloh - Am Friedhof' 

141/2022 

   
 18   Grundstücksangelegenheit; 

Erwerb einer Grundstücksfläche im Stadtteil Völlinghausen für die Er-
richtung eines Feuerwehrgerätehauses 

143/2022 

   
 19   Grundstücksrechtsgeschäft "Erwitter Bruch" 162/2022 
   
 20   Erwerb eines Grundstücks in der Kernstadt Erwitte zur Unterbringung 

von Flüchtlingen 
159/2022 

   
 21   Vergabeangelegenheit;  

Erwerb eines Mehrzweckfahrzeugs für den Baubetriebshof 
149/2022 

   
 22   Vergabeangelegenheit;  

Erwerb eines Großflächenmähers für den Baubetriebshof 
150/2022 

   
 23   Vergabeangelegenheit; 

Umgestaltung der Sekundarschule zur Grundschule Erwitte; Neubau 
eines Klassentraktes; 
Anpassung der Brandmeldeanlage und der Einbruchmeldeanlage 

156/2022 

   
 24   Vergabeangelegenheit; 

Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erwitte; Blitzschutzarbeiten 
154/2022 

   
 25   Vergabeangelegenheit; 

Umbau des Feuerwehrgerätehauses Erwitte; Schlosserarbeiten 
157/2022 

   
 26   Vergabeangelegenheit;  

Endgültiger Straßenausbau „Im Südfeld“ 
152/2022 

   
 27   Vergabeangelegenheit;  

Erschließung Baugebiet südl. Jan-Brock-Weg;  
Herstellung der Baustraße 

151/2022 
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 28   Vergabeangelegenheit;  
Erschließung Baugebiet südl. Jan-Brock-Weg;  
Kanalbauarbeiten 

158/2022 

   
 29   Anfragen von Ratsmitgliedern  
   
 
 
Erwitte, 15.06.2022 
 
 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
 


